
§ 26 Ausschluss des Vorkaufsrechts 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn 
1. 

der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person verkauft, die mit ihm in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist, 

2. 

das Grundstück 
a) 
von einem öffentlichen Bedarfsträger für Zwecke der Landesverteidigung, der Bundespolizei, der 
Zollverwaltung, der Polizei oder des Zivilschutzes oder 

b) 
von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts für Zwecke des Gottesdienstes oder der 
Seelsorge 

gekauft wird, 
3. 

auf dem Grundstück Vorhaben errichtet werden sollen, für die ein in § 38 genanntes Verfahren eingeleitet oder 
durchgeführt worden ist, oder 

4. 
das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Zielen und Zwecken der 
städtebaulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage keine 

Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 aufweist, dies gilt nicht für 
Grundstücke im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2. 

 

§ 27 Abwendung des Vorkaufsrechts 

(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die Verwendung des Grundstücks nach den 
baurechtlichen Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnahme bestimmt oder mit 
ausreichender Sicherheit bestimmbar ist, der Käufer in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist 

dementsprechend zu nutzen, und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 Absatz 2 Satz 1 hierzu verpflichtet. Für 
Grundstücke im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kann 
die Gemeinde zur Abwendung der Ausübung des Vorkaufsrechts vom Käufer die Verpflichtung zur 
Nutzung entsprechend den Zielen und Zwecken der Satzung für die Geltungsdauer der Satzung, 
höchstens aber über einen Zeitraum von 20 Jahren, verlangen. Eine Verpflichtung zum Unterlassen 
von Maßnahmen, auf deren Genehmigung gemäß § 172 Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 Nummern 1 bis 4 
ein Anspruch besteht, ist ausgeschlossen. Die Verpflichtung muss vor Ablauf der Frist nach § 28 
Absatz 2 Satz 1 erfolgen. Weist eine auf dem Grundstück befindliche bauliche Anlage Missstände oder Mängel im 

Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 auf, kann der Käufer die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn er 
diese Missstände oder Mängel binnen angemessener Frist beseitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 
Absatz 2 Satz 1 zur Beseitigung verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach § 28 Absatz 2 Satz 1 auf Antrag des 
Käufers um zwei Monate zu verlängern, wenn der Käufer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht, dass er in der Lage ist, 

die in Satz 1 bis 5 genannten Voraussetzungen zu erfüllen. 

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht 
1. 

in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 

2. 
in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grundstück für Zwecke der Umlegung (§ 45) benötigt wird. 

 

 

§ 27a Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter 

(1) Die Gemeinde kann 
1. 

ihr Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten ausüben, wenn der Dritte zu der mit der Ausübung des 
Vorkaufsrechts bezweckten Verwendung des Grundstücks innerhalb angemessener Frist in der Lage ist und 
sich hierzu verpflichtet, oder 



2. 
das ihr nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines öffentlichen Bedarfs- 
oder Erschließungsträgers sowie das ihr nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zustehende Vorkaufsrecht 
zugunsten eines Sanierungs- oder Entwicklungsträgers ausüben, wenn der Träger einverstanden ist. 

In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten eines Dritten die Frist, 

in der das Grundstück für den vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, zu bezeichnen. Für den Inhalt der 
Verpflichtung nach Nummer 1 gelten § 27 Absatz 1 Satz 2 bis 4 sinngemäß. 
(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begünstigten und dem Verkäufer 
zustande. Die Gemeinde haftet für die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag neben dem Begünstigten als 
Gesamtschuldnerin. 
(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlenden Betrag und das Verfahren gilt § 28 Absatz 2 bis 4 entsprechend. 
Kommt der Begünstigte seiner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht nach, soll die Gemeinde in 
entsprechender Anwendung des § 102 die Übertragung des Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugunsten eines 
Übernahmewilligen verlangen, der zur Verwirklichung des Verwendungszwecks innerhalb angemessener Frist in der 
Lage ist und sich hierzu verpflichtet. Für die Entschädigung und das Verfahren gelten die Vorschriften des Fünften Teils 
über die Rückenteignung entsprechend. Die Haftung der Gemeinde nach § 28 Absatz 3 Satz 7 bleibt unberührt. 

 

 


